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[fol. 46r]

51zu Schirling yber Mittag sambt 2
  Pferden in ainer Lechen Coleschen52       1 34 

So habe [ich] auch von Pfölling bis nach
  Schwarzach, von dorthen nach Strau-
  bing vnd volgents von besagten
  Straubing bis nach Kelhaimb, weilen
  ich alda kein Lechen Pferdt haben
  khönnen, dergleichen aufnemmen vnd
  zusammen vor Fuehrlohn vnd Ritt-
  gelt bezallen müessen       4 45 

Dann ist dem Ambtman zu Schwarz-
  ach vnd seinem Knecht, vmb das sye
  zu Gewünnung der Zeit die ganze Nacht
  auf dem Gey oder im Gericht vmb-
  gerithen vnd dennen Vnderthonnen
  zur Abfuhr angesagt zu ainem
Recompens geben worden  45 

Vnd lesstlichen ainem Preuknecht, so
  in Abwesenheit des verpflichten Messers
  das yberbrachte Malz auf dem
  alhiesigen Cassten gestrichen, ab
  1½  Tag  45 

thuet       7 49 

[fol. 46v]

Dem Churfürstlichen Kueffmaister a-
  hier zu Kelhaimb aber, so wegen
  der in diser Extract Zeit ver-
  schlissen 45 Preu Pier, das
  genedigist bewilligte Zuschlaglohn, ab
  jeder 2 fl., zusammen behendigt
  worden     90  

Nitweniger dem gesambten Preu
Soldt   Gsündt der ordinary Soldt mit   107 15 

Ingleichem dem Stattmihler       7 13   2
Mihlwerkh

Thonaumihler       8 40 

51 Alle Absätze auf dieser Seite werden von einer nach rechts offenen Klammer umfasst, an der links der
Text „Auf beyge- // fihrtes Malz“ steht.

52 Unsicher; die Wortbedeutung konnte nicht herausgefunden werden.


